
– 2 – 

 2024-11-xx-Allgemeinverfuegung-Verbot-Feuerwerk-Innerort-Silvester-2024.docx ./. 

Der genaue Umgriff ergibt sich aus dem nachfolgend abgedruckten Lageplan. 

 

2. Die sofortige Vollziehung der Nr. 1 wird angeordnet. Sie ist damit begründet, dass in der Silvesternacht 

eine öffentliche Veranstaltung (Silvesterparty) im Innerort unter freiem Himmel stattfindet. Angesichts 

der erwarteten großen Besucherzahl, kann für den Schutz von Leib und Leben der Besucher, aber auch 

der im Innerort vorhandenen Sachwerte, der Eintritt der Bestandskraft nicht abgewartet werden. 

Hinweis: 
Diese Allgemeinverfügung mit Begründung kann während der allgemeinen Geschäftszeiten im Rathaus des 
Marktes Bad Abbach, Raiffeisenstraße 72, 93077 Bad Abbach, Zimmer-Nr. 1.03 eingesehen werden und ist 
auf der Internetseite des Marktes Bad Abbach unter www.bad-abbach.de abrufbar. 
 

Gründe: 
 

I. 
 
Im Ortszentrum von Bad Abbach wird von 17.12.2024 bis 01.01.2025 eine Kunsteisbahn mit Karussell, Eis-
stockbahnen mit Bewirtung etc. betrieben. 
 

II. 
 
Der Markt Bad Abbach ist für den Erlass dieser Allgemeinverfügung sachlich und…………. 
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